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Einführung

A. Gegenstand der Arbeit

Vertragsärzte nehmen im heutigen System der ambulanten ärztlichen Versor-
gung eine Schlüsselrolle ein.1 Sie erbringen ihre Leistungen im Rahmen der fest 
vorgegebenen Systemstrukturen des Vertragsarztrechts, d. h. der gesetzlichen, 
kollektivvertraglichen und weiteren untergesetzlichen Vorgaben. Dies ist eine 
durchaus vorteilhaftere Situation als zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Damals hatte 
„die Abstinenz des Gesetzgebers […] ein unerträgliches Vakuum an Ordnung“2 
hinterlassen, das den Krankenkassen ermöglichte, ihr Machtmonopol zu Lasten 
der Ärzteschaft auszunutzen. Ihre anfangs so mächtig anmutende Position wurde 
den Krankenkassen jedoch schnell streitig gemacht, als sich die Ärzteschaft im 
Jahre 1900 im Leipziger Verband, einer Kampfesorganisation zum Zwecke der 
Selbsthilfe und Solidarität der Verbandsmitglieder, zusammenschloss.3 Ab diesem 
Zeitpunkt verteidigte die Ärzteschaft ihre Rechte gegenüber den Krankenkassen 
mittels Streik, Boykott und zahlreichen anderen kämpferischen Maßnahmen. 
Erst nach vielen Jahrzehnten wurde eine für beide Seiten annehmbare Lösung 
gefunden, die auch heute noch die Grundlage des Vertragsarztsystems bildet: ein 
auf der kooperativen Zusammenarbeit von Ärzten und Krankenkassen fußendes 
Kollektivvertragssystem.4 Der Gesetzgeber war davon überzeugt, dass die ver-
tragsärztliche Versorgung langfristig nur durch eine enge, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Parteien gewährleistet werden kann.5 Seither sind 
Ärzte und Krankenkassen dazu verpflichtet, ihre gegenseitigen Interessen über 
den Abschluss von Kollektivverträgen sowie die Zusammenarbeit in paritätisch 
besetzten Gremien auszutarieren.6

Die Kollektivverträge und gemeinsamen Gremien fungieren damit als Instru
mente, die eine kooperative Zusammenarbeit sowie einen Interessenausgleich 
zwischen Vertragsärzten und Krankenkassen fördern. Sie können daher auch als 

	 1	BSG Urt. v. 17. 9. 1997 – 6 RKa 36/97, BSGE 81, 86, juris Rz. 32. Die Arbeit verwendet 
durchgängig das generische Maskulinum. Dieses schließt in der Bedeutung die anderen Ge-
schlechter einheitlich mit ein. 
	 2	Zacher, ZSR 1966, 129, 131.
	 3	Klette, Die Kassenarztverträge der sozialen Krankenversicherung, S. 50 ff.; Axer, FS 
50 Jahre BSG, S. 339, 343 f.
	 4	Heinemann / Koch, Kassenarztrecht, S. 12; Schneider, HB des Kassenarztrechts, Rn. 92.
	 5	BT-Drs. 1/3904, S. 16.
	 6	Vgl. § 72 Abs. 2 SGB V.
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Kooperationsinstrumente oder Instrumente des Interessenausgleichs des Vertrags-
arztrechts bezeichnet werden.7

Aus Sicht der Vertragsärzte stellt sich anlässlich der Grundsatzentscheidung 
des BSG vom 30. 11. 20168 die Frage, inwiefern diese Kooperationsinstrumente 
des Vertragsarztrechts geeignete Mittel zur Interessenwahrung darstellen, d. h. ob 
Vertragsärzte hierüber ihre Interessen in ausreichendem Umfang wahren können. 
Denn mit dieser Entscheidung werden Vertragsärzte zur Wahrung ihrer Interessen 
auf die abschließend geregelten Möglichkeiten des Vertragsarztsystems verwiesen. 

Die Richter des BSG hatten über die Rechtmäßigkeit eines Disziplinarverwei-
ses zu urteilen, den die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) einem ihrer 
Mitglieder erteilt hatte. Der Vertragsarzt war an zwei Tagen im Herbst 2012 mit 
fünf weiteren seiner Kollegen in den „Warnstreik“ getreten und hatte zu diesem 
Zwecke seine Praxis geschlossen. Er wollte seiner Forderung nach einem ärztlichen 
Honorarsystem mit festen Preisen ohne irgendeine Form von Mengenbegrenzung 
Nachdruck verleihen.9 Das BSG bestätigte den Verweis, da der Kläger mit seinem 
zweitägigen „Warnstreik“ schuldhaft gegen seine Präsenzpflicht aus § 24 Abs. 2 
Ärzte-ZV10 i. V. m. § 98 Abs. 1 S. 1 SGB V verstoßen hat. Darüber hinaus stellten 
die Richter fest, dass sich die Unzulässigkeit von gegen die Krankenkassen (und 
ggf. auch gegen die Kassenärztlichen Vereinigungen) gerichteten „Kampfmaß-
nahmen“ der Vertragsärzte aus der gesetzlichen Konzeption des Vertragsarztrechts 
ergibt.11 Durch die Ausgestaltung dieses in sich geschlossenen Systems habe der 
Gesetzgeber die gegenseitigen Interessen von Ärzten und Krankenkassen zum 
Ausgleich gebracht.12

Das BSG ist folglich der Ansicht, dass Vertragsärzte zur Wahrung ihrer Inter-
essen keine streikähnlichen Mittel benötigen, da die gesetzlich vorgesehenen Ko-
operationsstrukturen des Vertragsarztrechts wie bspw. die Schlichtungsverfahren 
eine Berücksichtigung der ärztlichen Interessen in ausreichendem Umfang si-
cherstellen.13 Angesichts bestehender und zunehmender Restriktionen, denen sich 
Vertragsärzte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit innerhalb des Systems ausgesetzt 
sehen, ist diese Feststellung jedoch keinesfalls selbsterklärend.

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern die Konzeption des Vertrags-
arztrechts effektive kollektive sowie individuelle Möglichkeiten zur ärztlichen 
Interessenwahrung bereithält. Darüber hinaus muss überprüft werden, ob den 
Vertragsärzten abseits der kooperativen Instrumente, die im Vertragsarztsystem 

	 7	Das BSG bezeichnet nur die Kollektivverträge als „Instrument des Interessenaus-
gleichs“, Urt. v. 9. 12. 2004 – B 6 KA 44/03 R, BSGE 94, 50, 76.
	 8	BSG Urt. v. 30. 11. 2016 – B 6 KA 38/15 R, BSGE 122, 112.
	 9	BSG Urt. v. 30. 11. 2016 – B 6 KA 38/15 R, BSGE 122, 112, 113.
	 10	Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, BGBl. I, S. 572.
	 11	BSG Urt. v. 30. 11. 2016 – B 6 KA 38/15 R, BSGE 122, 112, 115 ff., 120 ff.
	 12	BSG Urt. v. 30. 11. 2016 – B 6 KA 38/15 R, BSGE 122, 112, 120.
	 13	Vgl. BSG Urt. v. 30. 11. 2016 – B 6 KA 38/15 R, BSGE 122, 112, 120, 147.
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vorgesehen sind, auch alternative Einflussmöglichkeiten zustehen, mit denen sie 
unabhängig von den Krankenkassen für ihre Rechte im System eintreten können.

B. Gang der Untersuchung

Um ein umfassendes Verständnis für die Interessenwahrungsmöglichkeiten 
der Vertragsärzte nach der heutigen Konzeption des Vertragsarztrechts erarbei-
ten zu können, ist zunächst zu den historischen Wurzeln des Systems zurückzu-
gehen. Die Entstehungsgeschichte des Kollektivvertragssystems ist nur vor dem 
Hintergrund der gewerkschaftsähnlichen Tradition der damaligen Ärzteschaft zu 
verstehen. Daraus wird deutlich, dass die Etablierung eines auf der Kooperation 
zwischen Ärzten und Krankenkassen fußenden Systems zwar vorerst das Ende der 
konfliktreichen Zeit markierte, die Ärzteschaft aber nicht gänzlich davon abhielt, 
„Kampfmaßnahmen“ zur Durchsetzung ihrer Interessen zu ergreifen (Kapitel 1). 

Die Vertragsärzte stehen im Mittelpunkt der Untersuchung, weshalb zunächst 
eine systematische Einordnung derselben zu erfolgen hat. Das zweite Kapitel wid-
met sich daher den Grundstrukturen des aktuellen Kollektivvertragssystems sowie 
den systembedingten Rechtsbeziehungen des Vertragsarztes zu den anderen Ak-
teuren, insbesondere den KVen und den Krankenkassen. 

Das dritte Kapitel untersucht die kollektiven Möglichkeiten der ärztlichen In-
teressenwahrung nach der Konzeption des Vertragsarztrechts. Zu überprüfen ist, 
inwiefern sich die vorgesehenen Kooperationsformen, d. h. die Kollektivverträge, 
die gemeinsamen Ausschüsse sowie die Schiedsämter, aus der Perspektive der 
Ärzteschaft zur Interessenwahrung eignen. Die Untersuchung differenziert hierbei 
zwischen den Möglichkeiten der Einbringung sowie der anschließenden Durch-
setzung von Interessenstandpunkten. Da mit der kollektiven Interessenvertretung 
nicht zwangsläufig eine angemessene Repräsentation individueller ärztlicher In-
teressen verbunden sein muss, werden jeweils im Anschluss die individuellen 
Rechtsschutzmöglichkeiten des Vertragsarztes vor den Sozialgerichten untersucht 
und bewertet. Schließlich ist auf die Schlüsselfunktion der KVen für die ärztliche 
Interessenwahrung einzugehen. Diese tragen die Verantwortung für die tatsächli-
che Einbringung und Durchsetzung der ärztlichen Interessen innerhalb der koope
rativen Strukturen.

Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse widmet sich sodann das vierte Kapitel 
der Frage, wie Vertragsärzte ihren Interessen auch abseits der kollektivvertrag-
lichen Kooperationsinstrumente zur Geltung verhelfen können. Zu dieser Frage 
drängt nicht zuletzt die höchstrichterliche Entscheidung des BSG über das system-
immanente Streikverbot. Neben dem Austritt aus dem System sowie öffentlich-
keitswirksamen Maßnahmen wie bspw. Kundgebungen ist daher insbesondere zu 
diskutieren, ob Vertragsärzte zur Durchsetzung ihrer Interessen auch auf streik-
ähnliche Maßnahmen zurückgreifen dürfen. Die Aussagen, die hierzu auf einfach-




